
Karl Kraus Medaille 
 
Vorwort 
 
Die „Karl Kraus Medaille“ ist ein Preis zur Würdigung der Autoren ausgezeichneter 
Lehrbücher auf den Gebieten der Photogrammetrie, der Fernerkundung und den 
raumbezogenen Informationswissenschaften. Sie wird zur Erinnerung an Professor Karl 
Kraus, einem engagierten Lehrer und Autor mehrerer Lehrbücher vergeben. 
 
Richtlinien 
 
Artikel 1 
 
Die „Karl Kraus Medaille“ wird an Autoren ausgezeichneter Lehrbücher auf den Gebieten der 
Photogrammetrie, der Fernerkundung und der raumbezogenen Informationswissenschaften, 
die in einer der offiziellen Sprachen der ISPRS geschrieben worden sind, verliehen. Das 
Lehrbuch darf nicht mehr als acht Jahre vor dem ISPRS Kongress, bei dem der Preis 
verliehen werden soll, erschienen sein. Bei einer Gelegenheit können höchstens zwei 
Lehrbücher ausgezeichnet werden.  
 
Artikel 2 
 
Der Preis umfasst eine Medaille und ein Zertifikat. 
 
Artikel 3 
 
Der Preis wird normalerweise bei einem ISPRS Kongress durch den Präsidenten der ISPRS 
und einem Repräsentanten der stiftenden Gesellschaften verliehen. Diese sind die Deutschen 
Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation e.V. (DGPF), die 
Österreichische Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG) und die 
Schweizerische Gesellschaft für Photogrammetrie, Bildanalyse und Fernerkundung (SGPBF).  
 
Artikel 4 
 
Die Nominierung der Lehrbuchautoren durch ein Ordentliches Mitglied der ISPRS oder durch 
einen Autor selbst muss, gemeinsam mit drei Kopien des betreffenden Lehrbuchs, beim 
Generalsekretär der ISPRS zumindest sechs Monate vor dem ISPRS Kongress, bei dem der 
Preis verliehen werden soll, eintreffen.  
 
Artikel 5 
 
Die Jury für den Preis setzt sich zusammen aus:  

1. einer Person, nominiert in Übereinkunft zwischen dem ISPRS Präsidenten und dem 
Präsidenten der Kommission VI, die für Lehre zuständig ist,  

2. dem /der Vorsitzenden des Studentenkonsortiums der ISPRS und 
3. einer, den Vorsitz führenden Person, die durch die drei stiftenden Gesellschaften 

nominiert wird.  
 
Artikel 6 
 
Die Jury kann zur Entscheidungsfindung Experten konsultieren. Entscheidungen der Jury sind 
endgültig. Der Jury steht es frei keinen Preis zu verleihen, wenn keine Lehrbücher 
ausreichender Qualität nominiert worden sind.  


